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Mit Beginn des kommenden Jah-
res gelten am Gemeindeamt der Ge-
meinden Innerschwand am Mondsee, 
Tiefgraben und St. Lorenz neue Zei-
ten für den Parteienverkehr. Die Be-
diensteten stehen ab 1. Jänner 2016 
von Montag bis Freitag jeweils von 8 

- 12 Uhr, Montag und Donnerstag von 
14 - 16 Uhr sowie am Dienstag von 
14 - 17.30 Uhr für Ihre Anliegen zur 
Verfügung.
Die Sprechstunden von Bürger-
meister Alois Daxinger sind ab 1. 
Jänner 2016: Dienstag und Donners-

tag jeweils 16 - 18 Uhr im Gemeinde-
amt, zusätzlich jeden ersten Samstag 
im Monat von 9 - 10 Uhr im Gemein-
dehaus Loibichl.

Ab 1. Jänner 2016 geänderter Parteienverkehr
und neue Bürgermeister-Sprechstunden

Ein friedvolles Weihnachtsfest sowie
Gesundheit und Erfolg 2016 wünschen
allen Innerschwandnerinnen und
Innerschwandnern Bgm. Alois Daxinger,
Gemeinderat und die Bediensteten
des Gemeindeamtes		   Foto: Christine Steger
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SPRECHTAGE
Sprechtage Bgm. Alois Daxinger, 
neu ab 1. 1. 2016: jeden Dienstag und 
Donnerstag, 16 - 18 Uhr, Gemeinde-
amt, Wredeplatz 2, 5310 Mondse. 
Zusätzlich jeden ersten Samstag im 
Monat im Gemeindehaus Loibichl 
(Loibichl 17), 9 - 10 Uhr.
Naturschutzsprechtage der BH 
Vöcklabruck für Bauvorhaben 
im 50-m-Uferschutzbereich von 
Bächen und Flüssen: Dienstag, 22. 
Dezember 2015, Donnerstag, 14. 
Jänner 2016, Dienstag, 9. Februar 
2016, Donnerstag, 3. März 2016., 
jeweils 8 - 9.30 Uhr Anmeldung und 
Terminvereinbarung unter (07672) 
702 73516 (Fr. Reiter).
Projektvorbesprechungstage für 
Betriebsanlagen-Genehmigungen der 
BH Vöcklabruck finden am 13. und 
27. Jänner 2016, 10. und 24. Februar 
2016, 9. und 23. März 2016, jeweils 
von 8 - 12 Uhr, statt. Anmeldung 
unter 07672 702 73401.

Aufschließungs- und Erhaltungsbeiträge
für unbebaute Grundflächen

Die Gemeinden haben auf Grund des 
Raumordnungsgesetzes 1994 in der 
geltenden Fassung die Verpflichtung, 
die sogenannten „Aufschließungsbei-
träge“ und „Erhaltungsbeiträge“ vor-
zuschreiben.
Beim Bau eines Kanals, einer Was-
serleitung sowie von öffentlichen 
Wegen ist davon auszugehen, dass 
das gewidmete Bauland auch genutzt 
wird. Die Anlagen sind daher auf die 
entsprechenden Kapazitäten abzustel-
len. Dies erfordert hohe öffentliche 
Aufwendungen, die jedoch in der 
Regel erst nach Errichtung von bau-
lichen Anlagen (Anschluss) in Form 
von Anschlussgebühren bzw. des Ver-
kehrsflächenbeitrages in die Gemein-
dekasse zurückgeflossen sind.
Der Landesgesetzgeber sieht den Auf-
schließungsbeitrag als Vorleistung für 
die von der öffentl. Hand für unbe-
baute Baulandflächen herzustellende 
Infrastruktur (Kanal, Wasserleitung, 
öffentl. Weg).
1. Aufschließungsbeitrag:
Von der Vorschreibung betroffen sind 
jene Grundeigentümer, die Eigentü-
mer eines unbebauten, im Flächen-
widmungsplan jedoch als Bauland 
ausgewiesenen Grundstückes sind. Je 
nach Aufschließungsgrad des Grund-
stückes durch eine gemeindeeigene 
Abwasserentsorgungsanlage, eine ge-
meindeeigene Wasserversorgungsan-

lage oder eine öffentl. Verkehrsfläche 
der Gemeinde sind die Beiträge zu 
entrichten.
Der Aufschließungsbeitrag wird in 5 
Jahresraten (= 5 aufeinanderfolgende 
Kalenderjahre) zu je 20 % von der 
Gemeinde vorgeschrieben. Der Auf-
schließungsbeitrag verfällt nicht. Die 
geleisteten Aufschließungsbeiträge 
sind im Falle einer baulichen Nutzung 
des Baulandes entsprechend dem Ver-
braucherpreisindex zu steigern und 
anzurechnen.
Kein Aufschließungsbeitrag fällt an 
für:
• Grundstücke, die mit einem Haupt-
gebäude bebaut sind,
Grundstücke, die eine untrennbare 
wirtschaftlichen Einheit mit bebauten 
Grundstück bilden und unmittelbar 
angrenzen (keine eigene EZ).
Ausnahmen von Aufschließungsbei-
trag
1. Grundeigentümer beantragen dies 
binnen vier Wochen nach Zustellung 
des Bescheides
2. Interessen einer geordneten Sied-
lungsentwicklung bzw. Festlegungen 
des ÖEK stehen nicht entgegen
3. Grundstück ist keine Baulücke
Wirkung der Ausnahmebewilligung
• Grundstück kann 10 Jahre nicht be-
baut werden
• Ausnahme wird im Grundbuch ver-
merkt

2. Erhaltungsbeitrag:
Von der Vorschreibung betroffen sind 
jene Grundeigentümer, die Eigentü-
mer eines unbebauten, im Flächen-
widmungsplan jedoch als Bauland 
ausgewiesenen Grundstückes sind 
und die Aufschließungsbeiträge ent-
richtet haben.
Ab dem fünften Jahr nach der Vor-
schreibung des entsprechenden Auf-
schließungsbeitrages fällt der Erhal-
tungsbeitrag an. Dieser wird jährlich 
vorgeschrieben bis das Grundstück 
mit einem Hauptgebäude bebaut ist; 
anders als bei den Aufschließungsbei-
trägen werden die geleisteten Erhal-
tungsbeiträge im Falle einer Bebau-
ung nicht angerechnet.
Ab 1. Jänner 2016 betragen die Er-
haltungsbeiträge für die gemein-
deeigene Kanalisationsanlage 24 
Cent/m² (statt 15 Cent/m²) und für 
die Wasserversorgungsanlage 11 
Cent/m² (statt 7 Cent/m²).

Berechnungsbeispiel:
Gstk. im Ausmaß von 500 m² durch eine gemeindeeigene Abwasserentsor-
gungsanlage und eine öffentliche Verkehrsfläche der Gemeinde aufgeschlos-
sen.
Aufschließungsbeitrag:
Beitrag Kanalisationsanlage 500 m²   x  1,45 (EHS)	 =	    725,00 €
Beitrag Wasserversorgungsanlage: 500 m²   x  0,73 (EHS) =	    365,00 €
Beitrag öffentliche Verkehrsfläche: 22,36 m x 3 m x 72,00 € 
= 4.829,76 €   - 60 %  (2.897,86 €)	 =			   1.931,90 €
Aufschließungsbeiträge Gesamt 	 =			   3.021,90 €
Jahresrate für 5 Jahre	=					        604,38 €
Erhaltungsbeitrag:
Kanalisationsanlage:
500 m²  x  0,24 €	 =					        120,00 €
Wasserversorgungsanlage: 500 m²  x  0,11 € =			        55,00 €
Erhaltungsbeiträge jährlich	 =				       175,00 €
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Verstärkung sucht der Tourismusver-
band Mondseeland für die Sommer-
saison 2016. BewerberInnen sollen 
das 17. Lebensjahr vollendet haben, 
über Fremdsprachenkenntnisse ver-
fügen, kontaktfreudig und freundlich 
sein. Kenntnisse über Ausflugsziele 
und die Geschichte des Mondseelan-
des sind ebenso gefragt wie Führer-
schein, Belastbarkeit und gute EDV-
Kenntnisse. Das monatliche Gehalt 
beträgt mindestens € 929,--.
Gesucht werden MitarbeiterInnen 
für die Monate Juli und August, teil-
weiseauch schon ab Mitte Mai bzw. 
bis Mitte September. Auskunft beim 
Tourismusverband Mondseee-Irrsee, 
Tel. 06232 2270. 
Bewerbungen bis 31. 1. 2016 schrift-
lich an den Tourismusverband Mond-
seeland, Fr. Regina Hahn, Dr. Franz 
Müller Straße 3, 5310 Mondsee.

Ferialjob im
Tourismusbüro

Am Samstag, 9. Jänner 2016, startet 
die Wasserrettung Lopibichl wieder 
mit einem Schwimmkurs für Kinder 
ab 5 Jahren. Der Kurs findet an insge-
samt acht Samstagen statt, Abfahrt ist 
jew. um 15.30 Uhr bei der Volksschu-
le Loibichl, Rückkehr um 18.45 Uhr. 
Der Kurs wird im Hallenbad Vök-
clamarkt abgehalten. Kurskosten: € 
100,--. Info bei Obmann Pacher, Tel.  
0664 4115380. Anmeldung bis 30. 
12. unter oewr_loibichl@a1.net 

Wasserrettung
startet SchwimmkursVon Montag, 18. Jänner 2016, bis 

Donnerstag, 21. Jänner 2016, lädt das 
Rote Kreuz zur Blutspendeaktion in 
die Schlossgalerie Mondsee. Der rote 
Lebenssaft kann jeweils von 15.30 
bis 20.30 Uhr gespendet werden. Zur 
Teilnahme aufgerufen sind alle per-

sonen ab 18 Jahren, die letzte Blut-
spende soll zumindest acht Wochen 
zurückliegen.
Bei Fragen steht ihnen die Blutzen-
trale Linz unter der kostenlosen Te-
lefonnummer 0800 190190 zur Ver-
fügung.

Blutspendeaktion des Roten Kreuzes

 
 
 
 
Der Reinhaltungsverband Mondsee-Irrsee schreibt die Stelle eines 
 

KANALFACHARBEITERS (m/w) 
 
für die Wartung und Instandhaltung der Kanalanlagen im Verbandsgebiet aus. 
 
 
Arbeitsausmaß: 
• Vollzeit, 40 Wochenstunden 
• Arbeitsbeginn: ab April 2016 
 
Wir bieten Ihnen: 
• Einen interessanten, verantwortungsvollen Aufgabenbereich 
• Ein angenehmes Betriebsklima, einen sicheren Arbeitsplatz sowie zeitgemäße Sozial-

leistungen 
• Entlohnung nach der Funktionslaufbahn GD 19 (lt. OÖ. GDG 2002) 
 
Voraussetzung: 
• Österreichische Staatsbürgerschaft oder Staatsangehörigkeit eines Landes des Euro-

päischen Wirtschaftsraumes, volle Handlungsfähigkeit, einwandfreies Vorleben 
• Körperliche und gesundheitliche Eignung 
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Maurer oder Zimmerer 
• Bereitschaft zur Weiterbildung (Kanalfacharbeiterausbildung) 
• Bereitschaft zur Datenaufnahme, Wartung, Überprüfung und Inspektion der Kanal-

schächte und sonstigen Bauwerke 
• Bereitschaft zur Durchführung von Reparaturarbeiten an Kanalschächten 
• Wohnsitz in einer der verbandsangehörigen Gemeinden (Mondsee, St. Lorenz, Tief-

graben, Innerschwand, Zell am Moos, Oberhofen und Oberwang). 
• Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- bzw. Zivildienst 
• Entsprechendes Umweltbewusstsein, ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Selbständigkeit 

und Zuverlässigkeit 
• Führerschein B 
• Gute EDV-Kenntnisse (Windows, Word, Excel, Outlook, ) 
 
 
Bei Interesse an dieser dauerhaften Herausforderung übermitteln Sie uns Ihre schriftliche 
Bewerbung (inkl. Lebenslauf, Zeugnisse, Lichtbild) bis spätestens 31.01.2016 an den RHV 
Mondsee-Irrsee, Schwarzindien 170, 5310 Mondsee oder office@rhv-moir.at.  
 
Im Falle einer Anstellung sind ein ärztliches Zeugnis und eine Strafregisterbescheinigung 
nachzureichen. 
 

Der Obmann 
Bgm. Karl Feurhuber 
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Öffnungszeiten Altstoffsammel-
zentrum Mondsee: Montag: 8 bis 
12 Uhr; Dienstag: 8 bis 13 und 14 
bis 18 Uhr; Freitag: 8 bis 18 Uhr, 
Samstag: 8 bis 12 Uhr. Abgabemög-
lichkeit für Sperrmüll! Tel. 06232 
5696.
Abgabemnöglichkeit für Grün- 
und Strauchschnitt beim aufge-
stellten Container im Gemeindebau-
hof, Loibichl (neben Lagerhaus).

Wie bereits im 
April 2015 be-
kann tgegeben , 
wird die Haus-
haltsnahe Verpa-
ckungssammlung 
im Jahr 2016 umgesetzt bzw. einge-
führt. Altpapier, Kunststoff- u. Me-
tallverpackungen werden ab Mai 
2016 zu Hause abgeholt. All jene 
GemeindebürgerInnen, die sich für 
das neue Sammelsystem nicht ab-
gemeldet haben, erhalten die Altpa-
piertonnen sowie die Gelben Säcke 
mit Infobroschüre und Abholplan 
im März/April 2016 automatisch 
zugestellt.
Wer auf Tonne und Gelben Sack 
verzichtet, kann Papier, Kunststoff- 
und Metallverpackungen künftig 
nur noch beim Altstoffsammelzen-
trum Mondsee entsorgen, bei al-
len anderen Sammelinseln bleiben 
dann voraussichtlich ab ca. Mai 
nur noch die Behälter für Altglas an 
Ort und Stelle. Solange öffentliche 
Standplätz/Sammelinseln vorhan-
den sind, können diese natürlich 
auch genutzt werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
das Gemeindeamt (Hr. Lettner, Tel. 
06232/2265-17). Weitere Informati-
onen werden in den nächsten Nach-
richtenblättern mitgeteilt.

Papiertonne und 
Gelber Sack

halten im Frühjahr 
2016 Einzug

Den Abfuhrplan finden Sie
auch auf der Homepage
www.innerschwand.at

In Kürze


